
Bulgarien 

Wechsel im bulgarischen 
Verfassungsgericht – Ende 
der Blockade der Justizre-
form?

Seit der Entscheidung des Verfassungsge-
richts Nr. 3 vom 10. April 2003

1
 kann eine 

umfassende Justizreform nur noch von der 
Großen Nationalversammlung beschlossen 
werden. Denn das Gericht hat die Befug-
nisse dieses Versammlungsgremiums ex-
tensiv interpretiert und damit gleichzeitig 
die Kompetenzen des gewöhnlichen Parla-
ments beschnitten. Mit dem am 10. Okto-
ber 2006 vollzogenen Wechsel von vier 
Verfassungsrichtern wird die Hoffnung 
verbunden, dass das Gericht von dieser 
Rechtsprechung wieder Abstand nehmen 
wird.

I. Zusammensetzung des Verfas-
sungsgerichts

Das bulgarische Verfassungsgericht be-
steht aus 12 Richtern, die zu je einem Drit-
tel vom Parlament, vom Staatspräsidenten 
und von den Obersten Gerichten für je-
weils neun Jahre gewählt werden. Nach 
Art. 147 Abs. 2 S. 2 Verf. erfolgt eine Ro-
tation in Dreijahresabschnitten. Dies be-
deutet, dass jeweils nach drei Jahren vier 
Richter ausscheiden und ihre Nachfolger 
von den genannten Verfassungsorganen zu 
entsenden sind. 

1
 DV Nr. 36/2003. 

Am 10. Oktober 2006 schieden daher 
der Gerichtspräsident Nedel o Beronov

2

und drei weitere Richter
3
 aus, womit zwei 

neue Richter vom Staatspräsidenten sowie 
jeweils ein neuer Richter von den Obersten 
Gerichten (Kassations- und Verwaltungs-
gericht) und vom Parlament zu wählen 
war. Gemäß Art. 5 Abs. 1 Verfassungsge-
richtsgesetz sind die wahlberechtigten Or-
gane über den Ablauf der Amtszeit zu un-
terrichten.

II. Die Blockade der Justizreform 
durch das bisherige Verfassungs-
gericht

Gerade an diesen personellen Wechsel 
knüpft sich die Hoffnung auf eine Ände-
rung der Verfassungsrechtsprechung. 
Denn das bisherige Richtergremium hat in 
mehreren Entscheidungen durch seine 
äußerst weite Auslegung der Befugnisse 
der Großen Nationalversammlung nach 
Art. 157 ff. Verf. dringend erforderliche 
Änderungen, vor allem im Bereich der 
Justiz, nahezu unmöglich gemacht, da eine 
Einberufung der Großen Nationalver-
sammlung äußerst schwierig und zeitrau-
bend (Neuwahlen usw.) ist. Erstmals er-
kennbar wurde diese Rechtsprechung in 
der „skandalösen“ vom ehemaligen Gene-
ralstaatsanwalt Fil ev initiierten Entschei-
dung Nr. 3/2003

4
. Zu entscheiden war, was 

unter einer „Veränderung der Form des 

2
N. Beronov war Kandidat der rechten Parteien 

bei den Präsidentschaftswahlen vom 22./29. Okto-
ber 2006; er wurde mit nur 9,8 % der Stimmen im 
ersten Wahlgang Dritter. 

3
Nedelco Beronov, Stefanka Stojanova,

Margarita Zlatareva und Živan Bel ev sind ausge-
schieden.

4
 DV 36/2003; vgl. Klaus Schrameyer, Die bul-

garische Justiz als Nebenregierung, in: SOE 10-
12/2002, S. 594 ff. 
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Staatsaufbaus und der Staatsverwaltung“ 
im Sinne des Art. 158 Ziff. 3 Verf. zu ver-
stehen ist. Das Gericht erfand das unge-
schriebene und völlig unbestimmte Tatbe-
standsmerkmal eines „Gleichgewichts zwi-
schen den Gewalten“, das eine willkürli-
che Interpretation erlaubt. Seit dieser Ent-
scheidung bewegt sich der Gesetzgeber, 
der seit dem EU-Beitritt unter noch stärke-
rem Reformdruck steht, bei allen Refor-
men am Abgrund der Verfassungswidrig-
keit und muss befürchten, dass das Gesetz 
die Hürde des Verfassungsgerichts nicht 
übersteht, wie es nach der 3. Verfassungs-
reform die Entscheidung Nr. 8/2006 vom 
13.9.2006

5
 gezeigt hat. In dieser Entschei-

dung wurde der neue Art. 129 Abs. 4 Verf, 
der den Staatspräsidenten ermächtigte, auf 
Antrag von zwei Dritteln der Abgeordne-
ten die drei obersten Magistrate bei schwe-
ren Verfehlungen zu entlassen, für verfas-
sungswidrig erklärt. Begründet wurde die 
Verfassungswidrigkeit mit einem Verstoß 
gegen das Prinzip der Gewaltenteilung und 
der Unabhängigkeit der Richter. 

In der Öffentlichkeit hat sich Unmut 
über diese rigide Haltung des Verfassungs-
gerichts bemerkbar gemacht. Daher könnte 
die Aussage des neuen Verfassungsrichters 
Kirov, „er billige viele der Entscheidungen 
des Verfassungsgerichts nicht und erachte 
diese als konjunkturelle Entscheidungen“

6
,

bedeutsam sein. Auch der Fraktionsführer 
der BSP im Parlament, Michail Mikov,
spricht von einer „sehr schlechten Interpre-
tationspolitik des Gerichts, die den status 
quo verteidige. Ein Teil der Verfassungs-
richter komme aus der Justiz, habe ein 
„fehlerhaftes Verständnis von Unabhän-
gigkeit“ und wolle Änderungen verhin-
dern

7
.

5
 DV Nr. 78/2006. 

6
 Kapital Nr. 40/2006 s. 19. 

7
J. G ndovska, Konstitucionnijat s d vze poli-

t esko rešenie (Das Verfassungsgericht entscheidet 
politisch), in: www.segabg vom 15. 9.2006 

III. Die Neuwahl der Verfas-
sungsrichter

Als erster neuer Verfassungsrichter wurde 
von der Gemeinsamen Versammlung der 
beiden obersten Gerichte der Vizepräsi-
dent des Obersten Kassationsgerichts 
Blagovest Punev gewählt. Auch der Staats-
präsident nominierte seine beiden Kandi-
daten, den Leiter seines juristischen Kabi-
netts und Verfassungsrechtler Plamen 
Kirov und den Dekan der Juristischen Fa-
kultät der Sofioter Universität Dimit r
Tokušev

8
rechtzeitig. Zeit ließ sich hinge-

gen das Parlament, da bei der Besetzung 
verschiedener Ämter auf europäischer 
Ebene (Kommissar, Rechungshof usw.) 
und des Amts des Verfassungsrichters ein 
Gleichgewicht zwischen den drei Koali-
tionspartnern (BSP, NDSV und DPS) aus-
gehandelt werden musste. Nachdem auf 
Wunsch der Kommission Meglena Kuneva 
von der NDSV im Rennen um das Amt 
des Eurokommissars gesiegt hatte und der 
Präsidenten den ebenfalls als „gelb“ (d.h. 
NDSV) eingestuften Kandidaten Tokušev
nominiert hatte, kam eine Wahl des eben-
falls „gelben“ Kandidaten Georgi
Petkanov (Justizminister) nicht mehr in 
Betracht. Gewählt wurde schließlich 
Krasen Stoj ev vom rechtswissenschaftli-
chen Institut der Akademie der Wissen-
schaften (BAN). Die bulgarische Wochen-
zeitschrift „Kapital“ fürchtet daher, dass 
die Parlamentskandidaten eher weniger 
nach Qualifikationsmerkmalen gewählt 
werden und sich mehr ihren Auftraggebern 
als der Gesellschaft verpflichtet fühlen

9
.

Das Verfassungsgericht setzt sich nun 
aus den folgenden Richtern zusammen

10
;

Präsident ist der von den Gerichten nomi-

8
 Dieser soll allerdings in einer Monographie 

über den Volksgerichtshof von 1944/45 die Ge-
setzgebung nach dem 9. September 1944 gerecht-
fertigt haben, Rosen Bosev, Sramni sdelki 
(Schändliche Geschäfte), in: Kapital Nr. 40/2006, 
S. 18.  

9
 Siehe Anm. 1. 

10
 DV Nr. 92/2006, S.15, Segabg vom 

8.11.2006. 
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nierte Verfassungsrichter Rumen Jankov
11

,
der dem Verfassungsgericht seit 2000 an-
gehört:

Vasil Gocev, Ljudmil Nejkov, Evgenij Tan ev, 
Dimit r Tokušev (neu), Lazar Gruev,Blagovest 
Punev (neu), Maria Pavlova, Plamen Kirov 
(neu), Emilia Drumeva, Krasen Stoj ev (neu), 
Vladislav Slavov. 

IV. Das Problem der Antrags-
befugnis beim Verfassungsgericht 

Nach Art. 150 Verf. hat nur ein sehr be-
schränkter Kreis oberster Organe das 
Recht, das Verfassungsgericht anzurufen. 
Der Kandidat der Obersten Gerichte, Rich-
ter Blagovest Punev, wies darauf hin

12
,

dass dieses beschränkte Antragsrecht dazu 
führe, dass sich das Verfassungsgericht 
eher mit – zumeist politischen – Organ-
streitigkeiten als mit den Menschenrechten 
befasse. Der Gesetzgeber habe sich noch 
nicht zur Einführung einer Verfassungsbe-
schwerde durchringen können, weil er 
fürchte, das Gericht werde überlastet und 
zudem als eine vierte Instanz missbraucht. 
Immerhin ist der Kreis der Antragsberech-
tigten durch die 3. Verfassungsänderung

13

erweitert worden. Denn gemäß Art. 151 
Abs. 3 Verf. ist jetzt auch der Ombuds-
mann berechtigt, die Verfassungswidrig-
keit eines Gesetzes feststellen zu lassen, 
„wenn Rechte und Freiheiten der Bürger 
verletzt werden“. Punev plädierte darüber 
hinaus dafür, die Zuständigkeit des Verfas-
sungsgerichts auf die Prüfung untergesetz-
licher Akte auszudehnen. 

V. Ausblick

Das Verfassungsgericht hatte bisher noch 
keine Gelegenheit, die Entscheidung Nr. 3 
vom 10.4.2003 zu entschärfen. Auch bleibt 

11
 Die Wahl fand am 8.11.2006 statt, SV Nr. 

92/2006. 
12

 Kapital Nr. 40/2006 S. 19. 
13

 DV 2/2006; vgl. Klaus Schrameyer, Die Ver-
fassungsänderung vom 30. März 2006, in: WGO 
3/2006 S. 174 ff. 

abzuwarten, was das Verfassungsgericht 
von dem neuen Art. 132a Verf. hält, der 
mit der 4. Verfassungsänderung vom 2. 
Februar 2007

14
 eingeführt wurde. Vorgese-

hen ist die Umwandlung des bisher beim 
Justizministerium angesiedelten Inspekto-
rats in ein unabhängiges Hilfsorgan des 
Obersten Justizrats. Die 11 Inspektoren 
werden vom Parlament gewählt. Sie dür-
fen die Justizorgane kontrollieren (Abs. 6) 
und ihre Ergebnisse an die zuständigen 
Behörden weiterleiten (Abs. 9). Die neue 
Behörde leistet damit die Arbeit, die der 
Oberste Justizrat leisten müsste, wenn er 
die ihm nach Art. 131 Verf. obliegenden 
Personalverwaltungsaufgaben verantwort-
lich, d.h. mit Kenntnis der Qualität der Ar-
beit der Magistrate, wahrnehmen will. Es 
ist damit folglich eine Konkurrenzsituation 
entstanden, womit das Gleichgewicht zwi-
schen den Organen gestört sein könnte. Da 
aus der Richterschaft bereits kritische 
Stimmen zu hören waren

15
, ist nicht ausge-

schlossen, dass sich auch das Verfassungs-
gericht hiermit beschäftigen muss.  

Aber auch weitere Gründe können eine 
verfassungsrechtliche Prüfung der recht 
nachlässig konzipierten Verfassungsände-
rung notwendig machen. Anscheinend 
wurde völlig vergessen, Gründe für eine 
Abberufung der Inspektoren vorzusehen. 
Eine Abberufung straffällig gewordener, 
nachlässiger, betagter Inspektoren ist nicht 
geregelt. Ebenfalls nicht geregelt ist die er-
forderliche Qualifikation der Inspektoren. 
Damit kann grundsätzlich jeder auch ohne 
juristische Ausbildung zum Inspektor be-
rufen werden. Insgesamt hat der Gesetzge-
ber hiermit erneut ein „Meisterstück“ ge-
liefert und die Ansicht vieler bulgarischer 
Juristen, u.a. von Prof. Mr ckov

16
, dass die 

bulgarischen Gesetze schlecht sind, bestä-
tigt.

Klaus Schrameyer 

14
 DV 12/2007. 

15
 So auch Rosen Bosev , Greška v greškata (Irr-

tum im Irrtum), in: Kapital Nr. 5 (3.2.07), S. 17. 
16

Klaus Schrameyer, Der Gesetzgebungsrat oder 
warum sind die bulgarischen Gesetze so schlecht?, 
in: WGO 1/2006 S. 10-13. 
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Polen

Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 
3. November 2006 (Az K 31/06, OTK 
ZU 2006/10A, Pos. 147) 

In dem auf seine Verfassungsmäßigkeit 
überprüften Änderungsgesetz zur Kommu-
nalwahlordnung wurden neue Regeln für 
die Sitzverteilung in den Vertretungsorga-
nen der Selbstverwaltungskörperschaften 
(Gemeinden, Landkreise, Woiwodschaf-
ten) festgelegt. Die Möglichkeit, Kandida-
tenlisten im Wege einer Absprache der 
Wählerkomitees zu „blocken“, war die 
wichtigste Neuerung. Die für „geblockte“ 
Listen abgegebenen Stimmen sollten 
addiert und die Gesamtheit der für einen 
Listenblock abgegebenen Stimmen bei der 
Berechnung der erlangten Sitze zugrunde 
gelegt werden. Die Antragsteller waren der 
Auffassung, dass infolge dieser Regelung 
Listen, die zu einem Block zusammenge-
schlossen waren im Verhältnis zu anderen 
Listen, gleichheitswidrig bevorzugt wur-
den. Im Ergebnis favorisiere das neue Ver-
fahren die größten Parteien (die „Block-
führer“) und verletze ferner den Verfas-
sungsgrundsatz der Dezentralisierung der 
Staatsgewalt (Art. 15 der Verf.). 

Der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) 
teilte diese Ansicht nicht. Die Verfassung 
überlasse dem Gesetzgeber bei der Gestal-
tung der Kommunalwahlen einen erhebli-
chen Beurteilungsspielraum. Im Gegensatz 
zu den Wahlen zum Sejm müssten Kom-
munalwahlen nicht „verhältnismäßig“ 
sein. Daher seien Abweichungen vom 
Grundsatz der materiellen Gleichheit der 
Wahlen zur Sicherung der Funktionsfähig-
keit der gewählten Gremien eher zulässig. 
Dies bedeute freilich nicht, dass dabei das 
Ausmaß der Deformation des Wahlergeb-
nisses unwichtig sei. Hier sei indes nicht 
eine solche Dimension erreicht, die zur 
Verfassungswidrigkeit führe. Auch sei zu 
bedenken, dass die Möglichkeit, die Kan-
didatenlisten zu „blocken“, das Problem 
der „verlorenen Stimmen“, d.h. derjenigen 
Stimmen, die für Listen abgegeben wur-

den, die die Eintrittshürde nicht erreichten, 
entschärfe. Diese Stimmen kämen nun den 
Listen der übrigen demselben Block ange-
hörenden und damit den der favorisierten 
Liste vom Programm her nahe stehenden 
Listen zugute. 

Mit Blick auf den gerügten Verstoß ge-
gen den Grundsatz der Dezentralisierung 
der Staatsgewalt bestätigte der VerfGH, 
dass eine übermäßige „Aneignung“ der 
Selbstverwaltungskörperschaften durch die 
landesweiten politischen Parteien eine Pa-
thologie darstelle. Das Gericht konnte je-
doch keinen hinreichenden Zusammen-
hang zwischen den gerügten Bestimmun-
gen und einer derartigen Pathologie erken-
nen.

Weit kontroverser wurde das Zustande-
kommen des angefochtenen Gesetzes 
beurteilt, worauf die drei Sondervoten, die 
gerade diesen Aspekt anvisieren, schließen 
lassen. Der Einwand der Verfassungswi-
drigkeit stützt sich dabei auf zwei Umstän-
de. Den ersten bietet der Widerruf der öf-
fentlichen Anhörung. Am 17. August 2006 
gelang es der Opposition, in dem für die 
Ausarbeitung des Gesetzes zuständigen 
Parlamentsausschuss eine öffentliche An-
hörung für den 11. September 2006 anzu-
beraumen. Damit wurde einerseits be-
zweckt, den interessierten in die Kommu-
nalpolitik involvierten Verbänden eine 
Möglichkeit zur Stellungnahme zum Ent-
wurf zu geben. Zum anderen war es aber 
das Ziel der Opposition, das Verfahren zu 
verzögern und die Vorlage in Anbetracht 
des nahenden Termins der Kommunalwah-
len letztlich zum Scheitern zu bringen. Mit 
der Mehrheit des Parlaments wurde da-
raufhin die Zusammensetzung des Aus-
schusses geändert und in neuer Besetzung 
schon am 23. August 2006 die öffentliche 
Anhörung widerrufen. Hierin sah der 
VerfGH einen Verstoß gegen die Ge-
schäftsordnung des Sejm. Die Anberau-
mung einer öffentlichen Anhörung bein-
halte ein öffentliches Versprechen. Für ei-
nen Widerruf habe es vorliegend an einer 
Rechtsgrundlage gefehlt. Ein Verstoß ge-
gen die Geschäftsordnung sei aber nicht 
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derart gravierend, dass zugleich auch ein 
Verstoß gegen die Verfassung vorliege. 

Der zweite problematische Umstand war 
der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geset-
zes, den der VerfGH unter die Lupe ge-
nommen hat. Insofern ist die Bewertung 
des VerfGH originell und dramatisch zu-
gleich. Um seine Auffassung richtig wür-
digen zu können, muss man sich den Zeit-
raum vor Augen führen, in dem der 
VerfGH sein Urteil zu fällen hatte. 

Das Gesetz wurde am 6. September 
2006 im Gesetzblatt verkündet und trat nur 
sechs Tage später d.h. am 13. September 
2006 in Kraft. Ein Tag davor, also am 12. 
September 2006 wurde die Verordnung 
des Ministerrats verkündet, die die Geset-
zesänderungen bereits berücksichtigte und 
das Datum der Wahlen – wie von der Par-
lamentsmehrheit bereits früher öffentlich 
angekündigt – auf den 12. November 2006 
legte. Der VerfGH wurde am 11. Septem-
ber 2006 angerufen. Das Urteil erging am 
3. November 2006. Daraus wird ersicht-
lich, dass 

1.) zwischen dem Inkrafttreten des Än-
derungsgesetzes und den Wahlen lediglich 
drei Monate verblieben und 

2.) der VerfGH neun Tage vor dem 
Wahltag entschieden hat. 

Hätte der VerfGH das Gesetz zu diesem 
Zeitpunkt für verfassungswidrig erklärt, 
hätte dies weit reichende und kaum abseh-
bare Folgen gehabt. Die Wahlen wären ab-
zusetzen gewesen und hätten bis zum Ab-
lauf der Amtsperiode der noch amtieren-
den Vertretungsorgane nicht nachgeholt 
werden können, wovon offenbar auch der 
VerfGH ausging. Mit Ablauf der Amtspe-
rioden hätte eigentlich in allen Selbstver-
waltungskörperschaften eine kommissari-
sche Verwaltung eingesetzt werden müs-
sen usw. Der VerfGH hat es auch abge-
lehnt, seine Entscheidung erst nach der 
Wahl zu verkünden; letzteres war vom Ge-
neralstaatsanwalt beantragt worden. Ein 
die Verfassungswidrigkeit feststellendes 

Urteil erst nach der Wahl hätte die Lage 
aber nicht wesentlich verbessert: Denn wie 
groß wäre die Legitimität der in verfas-
sungswidriger Weise gewählten Vertre-
tungsorgane? 

Die Vornahme wesentlicher Änderun-
gen in die Wahlordnung drei Monate vor 
der Wahl ist aber sehr wohl eine demokra-
tiewidrige Praxis und damit ein Verstoß 
gegen Art. 2 Verf.; dies wurde vom 
VerfGH ausführlich begründet. Der 
VerfGH weist dabei auch auf den von der 
Venedig-Kommission ausgearbeiteten 
„Verhaltenskodex für Wahlen“ hin, wo-
nach derartige Änderungen spätestens 12 
Monate vor den Wahlen vorzunehmen 
sind, um allen an den Wahlen teilnehmen-
den Akteuren zu ermöglichen, ihre Taktik 
und ihr Verhalten an den neuen Regeln 
auszurichten. Hinzuzufügen ist, dass in ei-
ner vergleichbaren Situation der estnische 
Staatsgerichtshof Wahlrechtsänderungen 
aus demselben Grund für verfassungswi-
drig erklärt hat. Hier hatte der Gesetzgeber 
fünf Monate vor den Wahlen die Spielre-
geln geändert

1
. In Polen waren es nur drei 

Monate. Der VerfGH stellte fest, dass 
sechs Monate Vorlauf das absolute Mini-
mum seien, da ansonsten ein Verstoß ge-
gen den Grundsatz des demokratischen 
Rechtsstaats vorläge. Er kündigt ferner an, 
künftig die Verfassungsmäßigkeit von 
Wahlrechtsänderungen an dieser Frist 
messen zu wollen.  

Anschließend macht jedoch die Argu-
mentation des VerfGH eine entscheidende 
Wende. Dieser Teil der Urteilsbegründung 
wurde zum Hauptkritikpunkt in den Son-
dervoten. Eine derartige Vorgehensweise 
ist ebenfalls ein Novum in der Rechtspre-
chung des VerfGH und verdient es, wört-
lich zitiert zu werden: 

„Obwohl der VerfGH die Verkürzung 
der vacatio legis des vorliegenden Geset-
zes negativ beurteilt, hat er sich nicht dafür 

1 vgl. dazu C. Schmidt, WGO-MfOR, 
205, S. 322. 
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entschieden, es aus diesem Grund für ver-
fassungswidrig zu erklären. […] Die recht-
lichen Konsequenzen der Eliminierung der 
beanstandeten Vorschriften aus der 
Rechtsordnung müssen nämlich mitbe-
dacht werden […]. Der Schutz konkreter 
Werte, die einen Sicherungscharakter ha-
ben, soll nicht dazu führen, dass die für die 
öffentliche Ordnung der Republik grundle-
genden Werte zunichte gemacht werden. 
Man muss […] in Erinnerung behalten, 
dass keine Macht allein für sich besteht. 
Sie ist einer höheren Wirklichkeit unterge-
ordnet, der sie dient und in die die Mitglie-
der einer Gemeinschaft, sei es einer loka-
len, sei es einer staatlichen, ihre Würde, 
ihre Rechte und das konkrete Empfinden 
der in rechtsethischem Aspekt verstande-
nen öffentlichen Ordnung hineinbringen. 
Sie erwarten ferner, dass die sich in Dis-
harmonie befindenden Werte zum Aus-
gleich gebracht werden oder eine Hierar-
chie dieser Werte aufgestellt wird. Es un-
terliegt keinem Zweifel, dass z.B. in einer 
Situation der Bedrohung der Staatssicher-
heit, der sozialen Ordnung der Republik 
der Vorrang bestimmter Werte vor anderen 
gerechtfertigt werden kann, und dies ins-
besondere dann, wenn es sich um Werte 
mit Verfahrens- und Sicherungscharakter 
handelt. Es darf auch nicht die Tatsache 
aus dem Blickfeld verloren gehen, dass die 
prozeduralen Aspekte der Funktionsweise 
des Rechts nicht in einer normativen Leere 
existieren; sie existieren nicht allein für 
sich, sondern sie müssen den materiell-
rechtlichen Werten dienen.“  

Nachdem der VerfGH dieses nicht un-
umstrittene Verhältnis zwischen den Ver-
fahrens- und materiellen Werten aufge-

stellt hat, widmet er sich wieder anderen 
Aspekten. Doch ganz gegen Schluss der 
Urteilsbegründung greift er das Problem 
der vacatio legis noch einmal auf und 
zitiert Art. 1 Verf., wonach die Republik 
Polen das gemeinsame Gut aller Staatsbür-
ger sei. Die Sorge um das gemeinsame Gut 
– poetische Töne klingen hier durch – ge-
biete es „das Funktionieren der staatlichen 
Organe auf eine Art zu gewährleisten, die 
die für ihr Funktionieren notwendigen Ele-
mente nicht zunichte macht. Die Sorge um 
das gemeinsame Wohl und andere Werte 
hat einen dahingehenden Ausgleich der 
Verfassungswerte geboten, wie er von dem 
VerfGH im vorliegenden Urteil vorgenom-
men wurde.“ Damit schließt der VerfGH 
seine Begründung ab. 

Die zitierte Passage bedeutet Folgendes: 
Um Chaos im Land zu vermeiden (Absage 
der Wahlen, kommissarische Verwaltung 
in den Kommunen), hat der VerfGH – 
durch die knappe Terminplanung des Ge-
setzgebers an die Wand gestellt – eine klar 
verfassungswidrig beschlossene Wahlord-
nung durchgewunken. Mit Blick auf die 
„höhere Wirklichkeit“ wollte er sich poli-
tisch verantwortungsvoll verhalten. Gehört 
es aber noch zu den Aufgaben eines Ver-
fassungsgerichts die Nachteile aus den Po-
kerspielchen des Gesetzgebers mit den ei-
genen – aus dem  persönlichen Verantwor-
tungsgefühl der Richter herrührenden, aber 
nicht zwingenden – Gemeinwohlerwägun-
gen zu kompensieren? Die umfangreichen 
Sondervoten wollen vom Gegenteil über-
zeugen. 

Tomasz Milej 
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Russische Föderation 

Aktuelle Entwicklungen im 
und um das russische 
Verfassungsgericht

Mit der am 9. Februar 2007 in Kraft getre-
tenen fünften Novelle des föderalen Ver-
fassungsgesetzes „Über das Verfassungs-
gericht“ wird der Sitz des Gerichts von 
Moskau nach St. Petersburg verlegt

1
. Der 

Verabschiedung des Gesetzes war eine 
langwierige teilweise kontrovers geführte 
Diskussion vorausgegangen. 

Der Umzug, der gegen den ausdrückli-
chen Willen des Gerichts (seines Vorsit-
zenden und der Richter) stattfindet, ist das 
vorläufige Ergebnis der seit vielen Jahren 
von St. Petersburg aus verfolgten Absich-
ten, einen Teil der Hauptstadtfunktionen 
von Moskau zu sich als der neben Moskau 
zweiten „Stadt von föderaler Bedeutung“ 
zu verlagern. Die Debatte wurde Ende 
2005 von der damals neu gewählten St. 
Petersburger Oberbürgermeisterin Matvi-
enko reanimiert, als sie Präsident Putin
bat, sich zur Verlegung des Verfassungs-
gerichts in die sog. nördliche Hauptstadt 
zu äußern. Putin wollte die Idee unterstüt-
zen, sofern die Staatsduma ein entspre-
chendes Gesetz verabschiedet

2
.

Das erforderliche Verfassungsgesetz 
wurde kurz danach von der Gesetzgeben-
den Versammlung St. Petersburgs auf den 
Weg gebracht und Ende März 2006 von 
ihrem Vorsitzenden in der Duma in 1. Le-
sung vorgestellt. Bereits zu diesem Zeit-
punkt wandte sich Gerichtspräsident 
Zorkin öffentlich gegen den Umzug. Auf 

1
 „Über Änderungen des Föderalen Verfas-

sungsgesetzes „Über das Verfassungsgericht der 
Russischen Föderation“ Nr. 2-FKZ vom 5. Februar 
2007, Parlamentskaja gazeta, 8.2.2007 und 
Rossijskaja gazeta, 9.2.2007. 

2
 Im Internet: http://www.lenta.ru/news/2006/-

12/20/court1. 

seine Weisung hin richtete der Sekretär 
des Gerichts ein Schreiben an die Duma, 
in dem es u.a. hieß, die Veränderung des 
Standorts des Gerichts könne eine Verlet-
zung der Stabilität der Verfassungsge-
richtsbarkeit nach sich ziehen und die Ef-
fektivität des gerichtlichen Rechtsschutzes 
der Bürger beeinträchtigen; zudem werde 
das Gericht hoch qualifiziertes Personal 
verlieren

3
. Bis unmittelbar vor der zweiten 

Lesung war es dem Gericht gelungen, den 
Umzug insoweit zu relativieren, als die in 
Art. 115 Abs. 2 enthaltene Bestimmung, 
das Gericht könne, sofern es das für erfor-
derlich halte, seine Sitzungen auch an ei-
nem anderen Ort durchführen, beibehalten 
werden sollte. Dies war zwar bisher nie-
mals praktiziert worden, eröffnete aber 
dem Gericht die Möglichkeit, seine Sitzun-
gen weiter in Moskau durchzuführen, zu-
mal die Zahl der „Auswärtssitzungen“ 
nicht begrenzt ist. Der Moskauer 
„Kommersant“ wies damals darauf hin, 
dass die Richter so die meisten Sitzungen 
in Moskau abhalten könnten und nur weni-
ge Male im Jahr nach St. Petersburg reisen 
müssten

4
. Die für die Sitzungen erforderli-

che Infrastruktur würde durch eine Vertre-
tung des Gerichts in Moskau gewährleistet 
werden. Während der Abstimmungen im 
Vorfeld der zweiten Lesung hatte die Lei-
tung des Gerichts u. a. auch darauf bestan-
den, dass nicht der Präsident und die Re-
gierung allein über das Verfahren und die 
Bedingungen des Umzugs befinden, son-
dern dass dies mit den Richtern abzustim-
men ist. Der Gerichtsvorsitzende Zorkin 
widersetzte sich darüber hinaus der ur-
sprünglichen Absicht, in der Moskauer 
Vertretung nur Mitarbeiter des Apparats zu 
belassen, während alle Richter nach St. 
Petersburg umziehen sollten

5
.

3
 Im Internet: http://www.akdi.ru/gd/PLEN_Z/-

2006/12/20-12_u.htm. 
4
 Kommersant vom 14.12.2006. 

5
 Das Verfassungsgericht soll in St. Petersburg 

im Gebäude des früheren Senats sowie in zwei 
weiteren repräsentativen Gebäuden und einem 
Neubau mit Sitzungssaal untergebracht werden. 
Für die Richter sind 19 Landhäuser vorgesehen. 
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Die zweite Lesung des Gesetzes, die we-
gen des Widerstands der Richter mehrmals 
verschoben wurde und dann Mitte Dezem-
ber zweimal stattfand, kam diesen Überle-
gungen nicht entgegen. Die „Auswärtssit-
zungen“ des Gerichts wurden in der nun 
vorgelegten Gesetzesvorlage getilgt. Die 
Richter reagierten - Medienberichten zu-
folge - „mit Befremden und Empörung“ 
auf die Verabschiedung des Gesetzes und 
kündigten an, sich dem Umzug nach St. 
Petersburg verweigern zu wollen

6
. Unter-

stützung erhielten sie dabei vom Födera-
tionsrat, der auf seiner letzten Sitzung im 
vergangenen Jahr das Gesetz mit der Be-
gründung abgelehnt hatte, die im Gesetz 
vorgesehene ausschließliche Fixierung der 
Tätigkeit des Gerichts auf St. Petersburg 
schmälere seine Rechte und widerspreche 
dem Prinzip der Unabhängigkeit des Ge-
richts. Nach Auffassung der Senatoren 
müsse das Gericht in die Lage versetzt 
werden, auch außerhalb St. Petersburgs zu 
tagen. Der auf Initiative des Föderations-
rats gebildete Vermittlungsausschuss erar-
beitete daraufhin einen anschließend von 
beiden Kammern gebilligten Kompromiss, 
dem zufolge die Regelung des Art. 115 
Abs. 2 über die Durchführung von Aus-
wärtssitzungen in der ursprünglichen Fas-
sung beibehalten wurde. Der neu in Art. 
115 aufgenommene Abs. 3 untermauerte 
mit der Formulierung, der Zweck der in 
Moskau einzurichtenden Vertretung des 
Verfassungsgerichts bestehe darin, den Zu-
gang der Bürger und ihrer Vereinigungen 
zur Verfassungsgerichtsbarkeit sowie die 
Beziehungen des Gerichts zu anderen 
Staatsorganen und Föderationssubjekten in 
Moskau und die Unterstützung des Ge-
richts bei der Ausübung seiner Befugnisse 
zu gewährleisten, zusätzlich den Status der 
Moskauer Vertretung. Schließlich konnte 
das Gericht in Art. 2 des Gesetzes auch 
seine Forderung verankern, wonach das 
Datum der Aufnahme der Tätigkeit des 

Für die Bau- und Restaurationsarbeiten sind 4, 8 
Mrd. RUR (ca. 150 Mio. Euro) geplant. 

6
 Internet: http://www.lenta.ru/news/2006/-

12/20/court1. 

Gerichts in St. Petersburg mit dem Präsi-
denten selbst abzustimmen ist

7
.

Im Rückblick auf das Jahr 2006 ergin-
gen zehn Grundsatzbeschlüsse und über 
470 Entscheidungen des Gerichts zu Be-
schwerden von juristischen Personen und 
Bürgern sowie zu Anfragen von Gerichten 
zur Auslegung von gesetzlichen Bestim-
mungen. 

Mit Beschluss Nr. 9-P vom 29. Novem-
ber 2006 zur Sache der Prüfung der Ver-
fassungsmäßigkeit der Ziff. 100 der Ge-
schäftsordnung der Regierung der Russi-
schen Föderation stellte das Gericht fest, 
dass der angefochtene Sachverhalt „in der 
Form, nach dem Inhalt sowie vom Stand-
punkt der durch die Verfassung festgesetz-
ten Gewaltenteilung“ der Art. 10 und 104 
Verf. widerspricht

8
.  Das Verfahren war 

von der Regierung der Republik Tatarstan 
beantragt worden. Anlass war die mit Re-
gierungsverordnung Nr. 260 vom 1.6. 
2004 bestätigte Neufassung der Geschäfts-
ordnung und der Ordnung über den Appa-
rat der Regierung der Russischen Föderati-
on, die eine Bestimmung enthielt, der zu-
folge der Apparat der Regierung berechtigt 
wurde, Gesetzentwürfe von Subjekten zu-
rückzuweisen, wenn diesen keine finanzi-
elle und ökonomische Begründung beige-
fügt ist. Das Gericht begründete seine Ent-
scheidung damit, dass ein solches Doku-
ment durch die Verfassung unmittelbar 
nicht vorgesehen und vom Willen des fö-
deralen Gesetzgebers nicht legitimiert sei. 
Damit werde der in Art. 104 Abs. 3 Verf. 
enthaltene verfassungsrechtliche Sinn der 
Begutachtung von Gesetzesentwürfen 
durch die Regierung

9
 verzerrt, da die Be-

7
 Rossijskaja gazeta, 9.2.2007. Nach den ur-

sprünglichen Überlegungen war als Umzugstermin 
März 2008 vorgesehen. Da zum gleichen Zeitraum 
die Wahl des Präsidenten der Föderation und an-
schließend die Amtsübergabe an den gewählten 
Nachfolger stattfinden, dürfte der Termin erst mit 
dem Nachfolger von Putin abgestimmt werden. 

8
 Rossijskaja gazeta, 6.12.2006, SZ RF Nr. 

50/2006, Pos. 5371. 
9
 Gesetzentwürfe über die Einführung oder Ab-

schaffung von Steuern und die Befreiung von der 
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wertung der finanziellen und ökonomi-
schen Zweckmäßigkeit eines Gesetzent-
wurfs obligatorisch gemacht werde, der 
Begriff der Begründung selbst nicht defi-
niert sei und deshalb eine Ungleichheit der 
Subjekte im Hinblick auf das Initiativrecht 
nach sich ziehe. In Bezug auf die gesetzge-
benden Organe der Föderationssubjekte 
bedeute diese Ungleichheit auch eine Ver-
letzung des in Art. 5 Abs. 4 Verf. veran-
kerten Grundsatzes der Gleichberechti-
gung aller Föderationssubjekte untereinan-
der in ihren Beziehungen zu den föderalen 
Organen der Staatsgewalt. Folglich – so 
das Gericht – werde die Einbringung eines 
(in Art. 104 Abs. 3 Verf. genannten) Ge-
setzentwurfs nicht vom Willen des Initia-
tivberechtigten abhängig gemacht, sondern 
in das einseitige Ermessen der Regierung 
oder sogar ihres Apparats gestellt. Der 
Staatsduma werde – von der Substanz her 
– die Möglichkeit, Gesetzentwürfe zur Er-
örterung anzunehmen, und „damit die kon-
stitutionelle Selbstständigkeit in Ausübung 
der ihr als Kammer der Föderalen Ver-
sammlung bei der Realisierung ihrer ge-
setzgeberischen Funktion gehörenden 
Vollmachten“ entzogen. 

Am 15. Dezember 2006 erging der Be-
schluss Nr. 10-P, der die Prüfung der Ver-
fassungsmäßigkeit des Art. 215-1 Abs. 4, 
5 und 6 Haushaltgesetzbuch der RF zum 
Gegenstand hatte

10
. Die Prüfung erfolgte 

auf Antrag der Moskauer Stadtverwaltung 
und betraf einzelne Aspekte der Führung 
der Kassengeschäfte unterschiedlicher 
Haushaltsebenen, u.a. der Föderationssub-
jekte durch das Föderale Schatzamt. Die 
Regelungen wurde für verfassungskon-
form erklärt. Zu Abs. 4 wurde erläutert, 

Steuerzahlung, über die Auflage von Staatsanlei-
hen und über die Änderung der finanziellen Ver-
pflichtungen des Staates sowie andere Gesetzent-
würfe, die Ausgaben zu Lasten des föderalen 
Haushalts vorsehen, können nur dann eingebracht 
werden, wenn ein Gutachten der Regierung der 
Russischen Föderation vorliegt, zitiert nach 
Herwig Roggemann (Hrsg., Die Verfassungen Mit-
tel- und Osteuropas, 1999, Berlin Verlag Arno 
Spitz GmbH, S. 807. 

10
 SZ RF, Nr. 2/2007 Pos. 400. 

dass das Amt nicht berechtigt sei, über 
Haushaltmittel eines Föderationssubjekts 
zu verfügen, die Verwendungszwecke zu 
bestimmen und Auszahlungen zu sanktio-
nieren.

Der Beschluss Nr. 1-P vom 23. Januar 
2007 erging zu Art. 779 Nr. 1 und 781 Nr. 
1 Zivilgesetzbuch der RF im Zusammen-
hang mit den Beschwerden der GmbH 
„Kommerzielle Sicherheitsagentur“ und 
des Bürgers Makeev und betrifft die Hono-
rare von Rechtsanwälten in Abhängigkeit 
vom Ausgang eines Gerichtsverfahrens 
(Erfolgshonorare)

11
. Die Beschwerdeführer 

hatten Entscheidungen des Moskauer 
Wirtschaftsgerichts angefochten, das in 
den vorausgegangenen Verfahren unter 
Berufung auf die genannten ZGB-Bestim-
mungen die Klagen auf Zahlung eines Er-
folgshonorars abgewiesen hatten. Das Ver-
fassungsgericht erklärte die Bestimmun-
gen für verfassungskonform, da die derzei-
tige Regelung über juristische entgeltliche 
Dienstleistungen die Zahlung eines Hono-
rars abhängig von einer erst künftig zu er-
wartenden Gerichtsentscheidung nicht vor-
sehe. Dem widersprach der Verfassungs-
richter Kononov in seinem Sondervotum 
unter Hinweis darauf, dass es sich nicht 
um Strafverfahren, sondern um zivilrecht-
liche Verfahren handele und Erfolgshono-
rare in der internationalen Praxis üblich 
seien. 

Im Internet (www.ksrf.ru) hat das Ge-
richt für Anfang Februar 2007 die Verkün-
dung eines Beschlusses zur Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit von Bestimmungen 
des IV. Kapitels des Strafprozessgesetz-
buchs über das Aufsichtsverfahren und die 
Behandlung des Antrags einer Wählerini-
tiativgruppe zur Prüfung der Verfassungs-
mäßigkeit mehrerer Bestimmungen des 
Föderalen Verfassungsgesetzes „Über das 
Referendum der Russischen Föderation“ 
angekündigt. 

Wolfgang Göckeritz

11
 SZ RF Nr. 672007 Pos. 828. 
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Ungarn

Die Stellvertretung des Ministers bei der 

Verordnungsgebung war Gegenstand der 
Verfassungsgerichtsentscheidung 37/2006. 
(IX. 20.) AB

1
. Gemäß § 37 Abs. 3 Verf. in 

der seit dem 3.6.2006 geltenden Fassung
2

können Regierungsmitglieder Verordnun-
gen aufgrund einer Ermächtigung in Ge-
setz oder Regierungsverordnung erlassen. 
Das Verfassungsgericht legte diese Be-
stimmung so aus, dass das Verordnungs-
recht an die Person des Ministers gebun-
den sei und nicht durch einen Stellvertreter 
ausgeübt werden könne. 

Darüber hinaus stellte das Verfassungs-
gericht von Amts wegen ein verfassungs-
widriges Unterlassen des Gesetzgebers 
fest, weil er im Ministergesetz

3
 nicht aus-

drücklich das Verbot der Vertretung beim 
Verordnungserlass ausgesprochen habe. 
Das Ministergesetz sieht die Vertretung 
eines Ministers je nach Sachverhalt durch 
den Staatssekretär oder leitende Beamte 
vor. Nach Ansicht des Verfassungsgerichts 
können diese Bestimmungen so ausgelegt 
werden, dass im Verhinderungsfalle der 
Vertreter des Ministers auch eine Verord-
nung erlassen könne. Um diese verfas-
sungswidrige Lage zu verhindern, hätte 
der Gesetzgeber das Verbot der Vertretung 
beim Verordnungserlass ausdrücklich in 
das Ministergesetz aufnehmen müssen. 

Die Autonomie der Hochschulen war
Gegenstand der Verfassungsgerichtsent-
scheidung 39/2006. (IX. 27.) AB

4
. Diese 

Entscheidung ist auf Antrag des Staatsprä-
sidenten im Verfahren der präventiven 

1
 MK 2006, Nr. 115, vom 20.9.2006. 

2
 Geändert durch Verfassungsänderungsgesetz 

2006:LIV; dazu Chronik der Rechtsentwicklung, 
OER 2006, S. 461. 
3

 Gesetz 2006:LVII über die zentralen Staats-
verwaltungsorgane sowie über die Rechtsstellung 
der Regierungsmitglieder und der Staatssekretäre; 
dazu Chronik der Rechtsentwicklung, OER 2006, 
S. 461. 

4
 MK 2006, Nr. 117, vom 27.9.2006. 

Normenkontrolle ergangen. Der Präsident 
hatte an dem ihm zur Unterzeichnung vor-
gelegten Hochschuländerungsgesetz

5
 be-

mängelt, dass es dem Wirtschaftsrat ein 
Zustimmungsrecht zu Vorlagen des Rek-
tors an den Senat, das höchste Willensbil-
dungsorgan der Hochschule, einräumt. 
Wenn der Wirtschaftsrat nicht zustimmt, 
können bestimmte Fragen nicht auf die Ta-
gesordnung des Senats genommen werden. 

Darin sah das Verfassungsgericht eben-
so wie der Staatspräsident eine Verletzung 
der in §§ 70/F und 70/G niedergelegten 
Wissenschaftsfreiheit und der daraus abge-
leiteten Hochschulautonomie. Anders als 
der Senat und der Rektor ist der Wirt-
schaftsrat nämlich kein Organ der univer-
sitären Selbstverwaltung, sondern setzt 
sich aus Vertretern des Senats und des Mi-
nisteriums zusammen. Auch wenn die mi-
nisterialen Mitglieder im Wirtschaftsrat in 
der Minderheit sind und von den Vertre-
tern der Hochschule überstimmt werden 
können, reicht ihre stimmberechtigte Mit-
gliedschaft nach Ansicht des Verfassungs-
gerichts aus, dem Wirtschaftsrat den Status 
eines Selbstverwaltungsorgans zu verwei-
gern.

In zwei Entscheidungen hatte das Ver-
fassungsgericht Gelegenheit, der restrikti-
ven Haltung des Landeswahlausschusses 
zu Volksinitiativen gegenzusteuern und ei-
nen großzügigeren Maßstab an die Zuläs-
sigkeit landesweiter Volksinitiativen anzu-
legen. In beiden Fällen hatten Antragstel-
ler einen beabsichtigten Fragebogen zur 
Unterschriftensammlung dem Landes-
wahlausschuss zur obligatorischen Vorab-
Rechtskontrolle unterbreitet, und der Aus-
schuss hatte beide als rechtswidrig zurück-
gewiesen. Gegen die Ablehnung ist der 

5
 Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

2005:CXXXIX über den Hochschulunterricht, 
vom Parlament verabschiedet am 24.7.2006, man-
gels Unterschrift des Präsidenten noch nicht zu 
Stande gekommen. Zum Hochschulgesetz 2005 s. 
Chronik der Rechtsentwicklung, OER 2006, S. 
130. 
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Rechtsweg zum Verfassungsgericht gege-
ben.

Die erste Entscheidung 40/2006. (IX. 
27.) AB

6
 betraf eine Initiative zur Einfüh-

rung von Geschworenengerichten in 

Strafsachen. Zunächst hatte der Landes-
wahlausschuss die Beglaubigung aus for-
mellen Gründen zurückgewiesen, weil die 
Fragestellung nicht eindeutig sei. Im 
Rechtsmittelverfahren hatte das Verfas-
sungsgericht festgestellt, dass eine eindeu-
tige Formulierung sehr wohl vorliege, und 
den Landeswahlausschuss zur Neubeschei-
dung angewiesen

7
. Dieser Neubescheid 

lehnte die Zulassung der Frage zur Volks-
initiative erneut ab, weil diese auf eine 
Verfassungsänderung ziele und eine Ver-
fassungsänderung kein Gegenstand einer 
Volksinitiative sein könne. Dieses Argu-
ment ließ das Verfassungsgericht in dem 
jetzt getroffenen Urteil nicht gelten und 
hob den Bescheid des Landeswahlaus-
schusses auf, allerdings aus formalen 
Gründen: Der Ausschuss habe nicht be-
gründet, warum die Einführung von Ge-
schworenengerichten eine Änderung der 
Verfassung nötig mache. Damit ist der 
Ball jetzt wieder beim Landeswahlaus-
schuss, der bei entsprechender Begrün-
dung auch diesmal die Zulassung wieder 
wird ablehnen können. Dieses für den Bür-
ger unbefriedigende Pingpong-Verfahren 
liegt nicht zuletzt am Verfassungsgericht, 
das sich immer nur einer einzigen Rechts-
frage widmet, anstatt sämtliche Rechtsfra-
gen im Zusammenhang mit einer Volksini-
tiative im ersten Verfahren zu behandeln 
und damit Rechtsklarheit zu schaffen. 

Das zweite Urteil zu Volksinitiativen er-
ging am selben Tag. Die Verfassungsge-
richtentscheidung 41/2006. (IX. 27.) AB

8

hob einen Beschluss des Landeswahlaus-
schusses auf, mit dem dieser eine Volks-
initiative für unzulässig erklärte, die die 

6
 MK 2006, Nr. 117, vom 27.9.2006. 

7
 Verfassungsgerichtsentscheidung 24/ 2006 

(VI. 15.) AB. 
8
 MK 2006, Nr. 117, vom 27.9.2006. 

folgende Frage zum Plebiszit stellen woll-
te: „Stimmen Sie zu, dass das Parlament 
das Gesetz 1945:IX über die Verewigung 
des Andenkens an die bei der Befreiung 
der Hauptstadt Budapest gefallenen sowje-
tischen Soldaten aufheben soll?“. Als Be-
gründung berief sich der Landeswahlaus-
schuss auf den Ausschlussgrund in § 28/C 
Abs. 5 Buchst. b) Verf., wonach über Ver-
pflichtungen aus völkerrechtlichen Verträ-
gen keine Volksinitiative abgehalten wer-
den darf. Das Verfassungsgericht stellte 
klar, dass die Aufhebung des „Heldenge-
setzes“ für die sowjetischen Soldaten von 
1945 entgegen der Ansicht des Landes-
wahlausschusses das ungarisch-russische 
Abkommen über die Verewigung des An-
denkens an die in den Kriegen gefallenen 
Soldaten und zivilen Opfer sowie über die 
Lage ihrer Gräber vom 6.3.1995

9
 unberührt 

lässt. 

Das Verhältnis zwischen Rechtsvor-
schrift und Einzelakt im Hinblick auf die 
Rechtsschutzmöglichkeit des Bürgers 

klärte die Verfassungsgerichtsentschei-
dung 43/2006. (X. 5.) AB

10
. Sie erklärte 

eine Vorschrift des Baugesetzes 1997: 
LXXVIII für verfassungswidrig, die es der 
Kommune erlaubte, ein Vorkaufsrecht an 
einem Grundstück durch kommunale Sat-
zung zu begründen. Nach Ansicht des Ver-
fassungsgerichts muss ein Vorkaufsrecht 
durch Verwaltungsakt begründet werden, 
weil hiergegen Verwaltungsrechtsschutz 
möglich ist. Gegen die kommunale Sat-
zung steht dem Bürger kein vergleichbarer 
Rechtsschutz zu, weshalb die Regelung, 
die die Begründung des Vorkaufsrechts an 
die Rechtsform der Satzung bindet, gegen 
die Rechtsschutzgarantie in § 57 Abs. 5 
Verf. verstößt. In Bezug auf das Vorkaufs-
recht als Rechtsinstitut setzte das Verfas-
sungsgericht seine Rechtsprechung fort, 
dass ein solches, falls es dem öffentlichen 

9
 In Ungarn verkündet durch Regierungsverord-

nung 104/1996. (VII. 16.) Korm., MK 1996, Nr. 
59. 

10
 MK 2006, Nr. 122, vom 5.10.2006. 
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Wohl dient, weder gegen die Eigentums- 
noch gegen die Vertragsfreiheit verstößt. 

Die Garantie des Rechtsschutzes in  
§ 57 Abs. 5 Verf. war auch sedes materiae 
in der Entscheidung 45/2006. (X. 5.) AB

11
.

Gegen diese Garantie verstößt nach An-
sicht des Verfassungsgerichts der gesetzli-
che Ausschluss der Berufung für den Fall, 
dass nicht die Verwaltungsbehörde, son-
dern das im Rechtsschutzverfahren ange-
rufene Gericht erster Instanz erstmals die 
Sachentscheidung trifft. Grundsätzlich ver-
langt § 57 Abs. 5 Verf. nur eine einzige 
Rechtsschutzinstanz und ermöglicht daher 
grundsätzlich den Ausschluss der Beru-
fung und/oder Revision im Verwaltungs-
rechtsschutz. Der Gesetzgeber muss aller-
dings in einer solchen Regelung Vorsorge 
für die Fälle treffen, dass die Behörde kei-
ne Entscheidung zur Sache trifft, sondern 
diese erstmalig durch das erstinstanzlich 
befasste Gericht ergeht. Gegen diese erst-
malige Entscheidung in der Sache muss 
ein Rechtsschutz gegeben sein, und ein 
Berufungsausschluss, der diese Fallkon-
stellation nicht berücksichtigt, stellt einen 
legislativen Verfassungsverstoß durch Un-
terlassen dar. 

Im Bezug auf die Besteuerung setzt das 
Urteil 61/2006. (XI. 15.) AB

12
 die bisherige 

Verfassungsrechtsprechung fort, dass ein 
Steuergesetz zu Lenkungszwecken unzu-
lässig ist. Aus der Grundpflicht zur ein-
kommens- und vermögensabhängigen Las-
tentragung in § 70/I Verf. leitet das Ver-
fassungsgericht ab, dass nicht nur die Ab-
gabenhöhe des Steuerpflichtigen im Ver-
hältnis zu Einkommen und/oder Vermögen 
stehen, sondern dass auch der Steuerzweck 
auf Einkommen und/oder das Vermögen 
abzielen muss. Damit sind im Wesentli-
chen nur Steuergesetze zur Erzielung von 
Einnahmen für den Staat zu vereinbaren, 
während die Besteuerung als Mittel der 
Lenkung des individuellen Verhaltens – 
das Verfassungsgerichts spricht hierbei 

11
 MK 2006, Nr. 122, vom 5.10.2006. 

12
 MK 2006, Nr. 139, vom 15.11.2006. 

von „Quasisanktionen“ – wegen Verstoßes 
gegen § 70/I Verf. regelmäßig verfas-
sungswidrig ist. Das gilt nach nunmehr be-
stätigter und präzisierter Ansicht des Ver-
fassungsgerichts auch dann, wenn der Len-
kungszweck legitim ist. Nach Ansicht des 
Verfassungsgerichts ist das Steuerrecht ein 
verfassungsrechtlich verbotenes Mittel. Im 
konkreten Fall hob das Verfassungsgericht 
das kurz zuvor erlassene Hauskassensteu-
ergesetz

13
 auf, dessen Hauptzweck die – le-

gitime – Zurückdrängung des Bargeldver-
kehrs war. Drei Verfassungsrichter wehren 
sich in Sondervoten gegen diese extensive 
Auslegung von § 70/I Verf. 

Herbert Küpper 

Ukraine 

Das Verfassungsgericht in 
der aktuellen Innenpolitik 

In einem Vortrag vor der Deutschen Ge-
sellschaft für Osteuropakunde in Berlin 
zur aktuellen politischen und wirtschaftli-
chen Entwicklung der Ukraine

14
 erwähnte 

Präsident Juschtschenko u.a. auch einige 
verfassungsrechtliche Aspekte, von denen 
man annehmen kann, dass von ihnen in 
Zukunft noch oft die Rede sein wird. Er 
nannte die Ende 2004 erfolgte Verfas-
sungsänderung „unüberlegt und über-
stürzt“ und stellte in den Raum, dass sich 
die Ukraine damals am Rande des Bürger-
kriegs befunden habe. Er ging dabei aller-
dings nicht darauf ein, dass eben diese 
Verfassungsänderung auch im Ergebnis 
der Einschaltung führender europäischer 

13
 Gesetz 2006:LX über die Hauskassensteuer; 

dazu Chronik der Rechtsentwicklung, OER 2006, 
S. 462. 

14
 Veranstaltung der DGO in Kooperation mit 

dem Land Brandenburg und der Botschaft der 
Ukraine am 8.2.2007 mit dem Vortrag „Die 
Ukraine im Jahr 2007 – Bilanz und Perspektiven 
der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung“. 
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Politiker in das damals aktuelle Krisenma-
nagement ein Bestandteil der politischen 
Paketlösung war, mit dem der Bürgerkrieg 
verhindert werden konnte

15
. Juschtschenko 

kündigte zudem an, dass er eine Verfas-
sungskommission einzuberufen beabsich-
tigt, die alle politischen Richtungen umfas-
sen soll, und dass die so im Ergebnis eines 
gesamtnationalen Dialogs erarbeitete neue 
Verfassung dann in einem Referendum be-
stätigen werden soll. 

In die Ende 2004/Anfang 2005 im Zuge 
der „orangenen Revolution“ geführten in-
nenpolitischen Auseinandersetzungen war 
damals unmittelbar auch das Verfassungs-
gericht mit darüber hinaus reichenden Fol-
gen einbezogen. Zur von der Verfassung 
vorgeschriebenen Vereidigung von zwei 
Verfassungsrichtern am 19. Januar 2005 
waren der damals noch im Amt befindli-
che Präsident Kutschma und der geschäfts-
führende Premierminister Asarow erschie-
nen

16
. Gegen deren Anwesenheit protestier-

ten Abgeordnete aus der Juschtschenko-
Fraktion „Nascha Ukraina“ und dem 
Block von Julija Timoschenko, die die 
Vereidigung verhinderten. Die Situation 
spitzte sich weiter zu, als am 18. Oktober 
2005 die auf neun Jahre befristete Amts-
zeit von neun der 1996 gewählten und 
noch aktiven Verfassungsrichter ablief

17
.

Gemäß Art. 147 Verf. werden die insge-
samt 18 Verfassungsrichter nach gleichen 

15
 Siehe Wolfgang Göckeritz, Politischer Re-

formprozess in der Ukraine, in: OER 2005, S. 162 
ff.; zu den mit Gesetz Nr. 2222-IV vom 8.12.2004 
ergangenen Änderungen der Verfassung siehe 
ebenda S. 192-193. 

16
 Nach Art. 147 Verf. werden die Richter des 

Verfassungsgerichts in einer Plenarsitzung des 
Parlaments vereidigt. Gemäß § 17 Verfassungsge-
richtsgesetz erfolgt die Vereidigung in Anwesen-
heit des Präsidenten der Ukraine, des Premiermi-
nisters und des Präsidenten des Obersten Gerichts. 
Nach dem oben beschriebenen Zwischenfall wurde 
durch Gesetz Nr. 73-V vom 3.8.2006 dieser Perso-
nenkreis insoweit extensiv definiert, als es sich da-
bei auch um die Personen handeln kann, die die an 
diese Ämter gebundenen Befugnisse ausüben. 

17
 Siehe im Internet: http://www.podrobnosti.-

ua/print/power/rest72005/11/03/258572.html. 

Quoten von jeweils sechs Richtern vom 
Präsidenten, vom ukrainischen Richter-
kongress und von der Obersten Rada, dem 
ukrainischen Parlament, ernannt bzw. ge-
wählt. Der Richterkongress und der Präsi-
dent erfüllten ihre Verfassungspflicht um-
gehend und entsandten die unter ihre Quo-
te fallenden Richter. Die vierte Oberste 
Rada (2002-2006) konnte sich dagegen 
nicht mehr auf gemeinsame Kandidaten 
verständigen und überließ die Wahl der am 
26. März 2006 neu gewählten Rada. Da in 
der Zwischenzeit nur vier der 18 Richter 
im Amt waren, blieb die Tätigkeit des Ge-
richts blockiert. Die unter die Quote der 
Rada fallenden Richter wurden erst ge-
wählt, nachdem sich die „Partei der Regio-
nen“ (PRU) des bei der Wiederholungs-
wahl des Präsidenten unterlegenen Bewer-
bers Janukowitsch mit Juschtschenkos 
„Nascha Ukraina“ (NU) am 3. August 
2006 auf die Bildung der sog. Antikrisen-
koalitionsregierung geeinigt hatten. Nun 
erst konnte die Vereidigung der 14 neuen 
Richter erfolgen. Zugleich entzog das Par-
lament mit einer Änderung des Verfas-
sungsgerichtsgesetzes dem Verfassungsge-
richt die Befugnis, in Kraft getretene Ver-
fassungsänderungsgesetze auf ihre Verein-
barkeit mit der Verfassung zu überprüfen

18
.

Nach Meinung des Vorsitzenden der Frak-
tion der Sozialistischen Partei (SPU) in der 
Rada, der den Gesetzentwurf eingebracht 
hatte, handelt es sich dabei exakt um die 
im Dezember 2004 vorgenommenen Än-
derungen der Verfassung. 

Präsident Juschtschenko, der am 10. Ok-
tober den Richtern ihre Dienstausweise 
aushändigte, rief bei dieser Gelegenheit 
dazu auf, eine Politisierung des Gerichts 
nicht zuzulassen. Das Gericht selbst sei ein 
Stabilitätsfaktor im Land

19
. Die erste ge-

schlossene Sitzung des Gerichts fand am 
12. Oktober 2006 statt; in ihr befasste sich 
das Gericht mit einer Reihe von Anträgen 

18
 Gesetzesdatenbank im Internet: http://-

zakon.rada.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=79-16. 
19

 Internet: http://worldnews.org.ua/news 8465.-
html. 
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von Parlamentsabgeordneten, mehrere 
Verfassungsartikel und Bestimmungen des 
Gesetzes „Über die völkerrechtlichen 
Verträge der Ukraine“ auszulegen sowie 
die Verfassungskonformität von Präsidial-
erlassen aus den Jahren 2000-2002 zu 
überprüfen

20
.

Kurz darauf geriet das Verfassungsge-
richt wieder ins Blickfeld der sich politisch 
befehdenden Kräfte. Denn NU kündigte 
Mitte November 2006 die Koalition auf, 
ging in die Opposition und beschloss ent-
gegen der im August getroffenen Abspra-
chen, die Aufhebung der Verfassungsre-
form von 2004 zu initiieren. Eine zu die-
sem Zweck gebildete Arbeitsgruppe wurde 
beauftragt, den Antrag beim Verfassungs-
gericht vorzubereiten, um Verfahrensver-
letzungen im Rahmen der Verfassungsre-
form festzustellen. Die NU will damit 
wohl allen Ernstes einzelne Elemente der 
orangenen Revolution auf ihre Verfas-
sungsmäßigkeit prüfen lassen. Eine zweite 
Gruppe bereitet den Entwurf eines verfas-
sungsändernden Gesetzes vor

21
. Inzwi-

schen betrieb das Regierungslager mit Er-
folg die Abberufung der über die Quote 
des Präsidenten in die Regierung entsand-
ten Außen- und Innenminister. Des Weite-
ren verabschiedete die Rada am 21. De-
zember 2006 mit absoluter Mehrheit das 
Gesetz über das Ministerkabinett, gegen 
das Präsident Juschtschenko sein Veto ein-
legte. Da nach seiner Auffassung eine 
Reihe von Gesetzesbestimmungen die Be-
fugnisse des Präsidenten zu Gunsten des 
Kabinetts in verfassungswidriger Weise 
einschränkten, wies er das Gesetz mit Kor-
rekturvorschlägen an das Parlament zu-
rück

22
. Mit den Stimmen des BJuT wurde 

20
 Internet: http://news.liga.net/news/print -

N0637949.html. 
21

 Internet: http://www.lenta.ru/news/2006/11/ 
17/contra/. 

22
 Der vollständige Text des Gesetzes ist im 

Internet unter http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ 
laws main.cgi?nreg=514-16 zu finden; das Gesetz 
tritt an die Stelle des noch aus der Sowjetära stam-
menden und seit der staatlichen Unabhängigkeit 

jedoch die erforderliche Zweidrittelmehr-
heit erreicht, um das Veto des Präsidenten 
zu überwinden, und das Gesetz dem Präsi-
denten erneut zur Unterzeichnung und 
Verkündung vorgelegt. Aber auch dieses 
Mal wies der Präsident das Gesetz mit der 
Begründung an die Rada zurück, der Text 
sei nicht mit der ursprünglichen Fassung 
identisch. Daraufhin wurde das Gesetz 
nach Ablauf der durch die Verfassung be-
stimmten Frist gemäß Art. 94 Abs. 4 Verf. 
vom Vorsitzenden der Obersten Rada 
unterzeichnet und verkündet sowie vom 
Justizministerium registriert, woraufhin 
Präsident Juschtschenko am 5. Februar das 
Verfassungsgericht anrief, das betreffende 
Gesetz für verfassungswidrig zu erklären. 

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, 
dass die politischen Akteure der orangenen 
Revolution ihre Ziele jetzt über das Ver-
fassungsgericht zu realisieren versuchen 
und dabei sind, die reale Macht im Land 
zu übernehmen. Die ukrainische Ausgabe 
des „Kommersant“ berichtete Mitte Janu-
ar, dass 89 Abgeordnete aus der Parla-
mentsfraktion des BJuT beim Verfas-
sungsgericht beantragt haben, das amtie-
rende Ministerkabinett für illegitim zu er-
klären

23
. Dem Präsidenten soll so ermög-

licht werden, das Parlament aufzulösen 
und Neuwahlen auszuschreiben. Formaler 
Bezugspunkt sind Bestimmungen des Mit-
te 2005 verabschiedeten Gesetzes „Über 
die Besonderheiten der Entlassung von 
Personen, die ihr Abgeordnetenmandat mit 
anderen Tätigkeiten verbinden“. In einem 
langen Interview mit Radio Svoboda er-
klärte Julija Timoschenko am 9. Februar 
2007, sie habe in den vorangegangenen 
Tagen ihr Pläne mit dem Präsidenten abge-
stimmt, man nähere sich einander an – mit 
dem besten Teil der NU sei man sich ei-
nig, dass das einzige Mittel vorzeitige Par-
lamentswahlen seien. Das Verfassungsge-
richt sei angerufen worden, um zu klären, 
mit welcher Begründung der Präsident das 

unverändert gebliebenen Gesetzes über den Minis-
terrat vom 19.12.1978. 

23
 Kommersant – Ukraina vom 16.1.2007. 
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Parlament auflösen und Neuwahlen aus-
schreiben könne. Ein positives Verdikt des 
Gerichts sei für den Präsidenten ein 
Grund, das Parlament aufzulösen

24
. Ihr se-

kundierte der der NU angehörende Vertre-
ter des Präsidenten im Parlament mit der 
Erklärung, der Präsident wolle die Gründe 
für eine Entlassung der Regierung in Er-
fahrung bringen. Dazu könne er sich vom 
Verfassungsgericht zum einen die Frage 
der Verantwortung der Regierung gegen-
über dem Präsidenten, zum anderen seine 
Befugnis, die Rada für den Fall auflösen 
zu können, sollte das Verfassungsgericht 
bestimmten Spitzfindigkeiten hinsichtlich 
der zeitlichen Vorgaben für die Regie-
rungsbildung nach Konstituierung der 
Rada folgen, interpretieren lassen

25
.

Im Vorgriff auf die anvisierte Zukunft 
sollen sich – der ukrainischen Ausgabe des 
Moskauer „Kommersant“ zufolge – NU 
und BJuT Anfang Februar über die Auftei-
lung der Posten in der Rada der 6. Legisla-
turperiode und im Ministerkabinett im 
Verhältnis 50:50 verständigt haben, als 
hätten sie die angestrebten Wahlen bereits 
gewonnen. So sollen nach dem angenom-
menen Wahlsieg der BJuT die Posten des 
Premierministers und des ersten stellver-
tretenden Parlamentssprechers sowie die 
NU die Posten des Parlamentspräsidenten 
und des ersten Stellvertreters des Premiers 
erhalten. Der Inhalt der Vereinbarung zeu-
ge von der Bereitschaft des Präsidenten, 
das gegenwärtige Parlament aufzulösen 
und Neuwahlen auszuschreiben. Die Klage 
vor dem Verfassungsgericht gegen das Ge-
setz über das Ministerkabinett sei Bestand-
teil dieses Deals

26
.

Der Vorsitzende des Verfassungsge-
richts Dombrowski äußerte sich am 16. Fe-
bruar 2007 auf einer Pressekonferenz zu 
verschiedenen Aspekten der gerichtlichen 

24
 Internetseite des Blocks Julija Timoschenko:

http://byut.com.ua/ukr/publications/publication-
203. 

25
 Internetseite “Nascha Ukraina“: http://www. 

razom.org.ua/ua/news/14157. 
26

 Kommersant – Ukraina, 6.2.2006. 

Tätigkeit und wandte sich dabei u.a. gegen 
die überzogenen Erwartungen der Öffent-
lichkeit und den vor allem in den Medien 
aufgebauten Zeitdruck. Er schloss seinen 
Rücktritt für den Fall nicht aus, dass auf 
ihn Druck seitens der obersten Amtsträger 
des Landes ausgeübt werde

27
.

Den Ergebnissen einer unter führenden 
ukrainischen Politologen durchgeführten 
Umfrage zufolge hat Präsident 
Juschtschenko kein Recht, die Regierung 
abzusetzen oder das Parlament aufzulösen. 
Das sei nach Auffassung des Leiters des 
soziologischen Dienstes „Ukrainisches Ba-
rometer“ nur im Ergebnis einer abge-
stimmten Aktion der Partei der Regionen 
und des Präsidenten möglich. Da eine der-
artige Einigung aber so bald nicht zu errei-
chen sei, werde es wohl kaum irgendwel-
che Veränderungen am politischen Status 
des jetzigen Kabinetts Janukowitsch ge-
ben. Bis zum Sommer werde das Kabinett 
keinen Attacken und juristischen Revisio-
nen ausgesetzt werden. Der Vorsitzende 
des „Zentrums für die Erforschung politi-
scher Werte“ bezeichnete die Anrufung 
des Verfassungsgerichts zwecks Erläute-
rung, ob der Präsident die Regierung ab-
setzen könne, als „juristischen Analphabe-
tismus“. Die Seite des Präsidenten und die 
sog. „Antikrisisniki“ im Selbstverständnis 
der Regierungskoalition hätten sich zu 
sehr in dem Spiel verstrickt, sich gegensei-
tig Kompetenzen streitig zu machen, dass 
beide Strukturen für nichts anderes mehr 
Zeit hätten, als sich gegenseitig im Sinne 
einer Demontage auseinander zu nehmen. 
In diese nicht endende Konfrontation sei 
anfangs nur die Politik, nunmehr werde 
aber mit dem Verfassungsgericht auch die 
Rechtsprechung hineingezogen

28
.

Wolfgang Göckeritz 

27
 Im Internet: http://www.lenta.ru/news/-

2007/02/16/timoshenko; http://fact.in.ua/content/-
view/2806/11; http://www.golos.com.ua/new/?art 
=1171638138. 

28
 Im Internet: http://fact.in.ua/content/view/-

2806/11. 
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Laufende Verfahren

Nachdem das Verfassungsgericht in seiner 
neuen Besetzung die Tätigkeit wieder auf-
genommen hat, behandelte es noch 2006 
mehrere Anträge und Anfragen. Dabei 
handelte es sich um Anträge von Abgeord-
netengruppen des Parlaments, die die Prü-
fung der Vereinbarkeit einer Regierungs-
verordnung aus dem Jahr 1995 mit der 
Verfassung begehrten. Mehrere derartige 
Anträge betrafen die offizielle Auslegung 
von Verfassungsbestimmungen, des Geset-
zes „Über die völkerrechtlichen Verträge 
der Ukraine“, des Haushaltgesetzes 2005 
und des Gesetzes über die Entwicklung 
des Kraftfahrzeugbaus in der Ukraine. 
Auch mehrere juristische Personen haben 
eine offizielle Auslegung von Verfas-
sungs- und einfachgesetzlichen Bestim-
mungen beantragt. Mit einer Ausnahme, in 
der das Verfahren mit ausführlicher Be-
gründung eingestellt wurde (Beschluss Nr. 
1-up/2006 vom 12.12.2006), ist die Eröff-
nung des Verfahrens in diesen Fällen ab-
gelehnt worden (Beschlüsse Nr. 11-u/2006 
– 16-u/2006 und 19-u/2006 und 20-u/2006 
für den Zeitraum vom 15.11.-6.12.2006)

29
.

Dasselbe Schicksal erlitt ein Normen-
kontrollantrag Anfang 2007. Mit Be-
schluss Nr. 11-u/2007 vom 31.1.2007 
lehnte das Gericht die Eröffnung des Ver-
fahrens zur Prüfung der Verfassungsmä-
ßigkeit von Bestimmungen des Gesetzes 
Über Änderungen des Gesetzes „Über den 
Status der Abgeordneten der örtlichen Rä-
te“ Nr. 2854-IV vom 8.9.2005, den 46 Par-
lamentsabgeordnete gestellt hatten, mit der 
Begründung ab, das Gericht folge seiner 
Rechtsprechung vom 14.11.2001 und er-
achte sich zur Überprüfung inzwischen 
aufgehobener Rechtsvorschriften als nicht 
zuständig. Mit Beschluss Nr. 7-u/2007 
vom 24.1.2007 lehnte das Verfassungsge-
richt die Auslegung des Art. 13 Zivilge-
setzbuch mit der Begründung ab, der An-
trag, der von mehreren Parlamentsabge-

29
 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.-

cgi?user=o79y2006&sp=i. 

ordneten gestellt worden war, sei formell 
unzulässig. Seine Zuständigkeit verneinte 
das Verfassungsgericht schließlich durch 
Beschluss Nr. 1-u/2007 bis 3-u/2007 vom 
23.1.2007 hinsichtlich der Anträge des 
Wirtschaftsministeriums, der Kontroll- 
und Revisionshauptverwaltung der Ukrai-
ne und der Donezker Gebietsverwaltung 
für die Liquidation defizitärer Kohleberg-
werke und Kohleverarbeitungswerke, die 
die Auslegung gesetzlicher Bestimmungen 
beantragt hatten

30
.

Nach den im Internet publizierten Anga-
ben sind beim Verfassungsgericht im Zeit-
raum von der Wiederaufnahme der Arbeit 
bis zum 12. Februar 2007 insgesamt 49 
Anträge und 16 Eingaben eingegangen. 
Neun Anträge wurden vom Präsidenten 
eingebracht; davon haben zwei die offizi-
elle Auslegung von Verfassungsbestim-
mungen, fünf die Feststellung der Verfas-
sungsmäßigkeit von Regierungsverordnun-
gen – u.a. der sieben Verordnungen vom 
13. Dezember 2006 zur Ernennung der 
stellvertretenden Innenminister – und zwei 
die Kontrolle gesetzlicher Bestimmungen 
zum Gegenstand. So rügte der Präsident 
Verfahrensverstöße bei der Verabschie-
dung des Ministerratsgesetzes. Der zweite 
Normenkontrollantrag betraf ein Ände-
rungsgesetz zum Bodengesetzbuch, womit 
der Verkauf landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen untersagt wurde. Die meisten Anträ-
ge (27) wurden hingegen jeweils von einer 
Abgeordnetengruppe gestellt

31
.

Noch im Februar 2007 sollen nach den 
Ausführungen des Gerichtsvorsitzenden 
Dombrowskij auf der Pressekonferenz am 
16. Februar 2007

32
 zwei Anträge des Präsi-

denten behandelt werden. Einmal begehrt 
der Präsident die Annullierung der von der 
Obersten Rada verfügte Entlassung des 
Außenministers. Des Weiteren sollen die 
Artt. 72 und 74 Verf. zur Durchführung 

30
 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.-

cgi?user=o79y2007&sp=i. 
31

 http://www.ccu.gov.ua/pls/wccu/p004?lang=-
0&rej=0&pf6031=102. 

32
 http://rep-ua.com/ru/62684.html. 
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eines Referendums auf der Grundlage 
einer Volksinitiative vom Verfassungs-
gericht ausgelegt werden

33
. Anhängig sind  

schließlich auch noch ein Antrag des Vor-
sitzenden der Obersten Rada zur Änderung 
der Verfassung und ein Antrag des Blocks 
Julija Timoschenko, wonach die gesetzli-
chen Regelungen zum imperativen Mandat 
nicht nur auf die Abgeordneten der örtli-
chen Räte, sondern auch auf die das Parla-
ment bildenden Volksdeputierten ange-
wendet werden sollen

34
.

Bei der Vielfalt der Probleme und der 
tiefen Spaltung der ukrainischen Gesell-
schaft muss mit langwierigen Verhandlun-
gen im Verfassungsgericht gerechnet wer-
den.

Wolfgang Göckeritz 

33
 Gemäß Art. 72 wird das landesweite Re-

ferendum nur von der Obersten Rada oder vom 
Präsidenten anberaumt. Es kann auf Grund einer 
öffentlichen Initiative auf Verlangen von mindes-
tens drei Millionen wahlberechtigten Bürgern der 
Ukraine, deren Unterschriften zu Gunsten des Re-
ferendums in mindestens zwei Dritteln der Gebiete 
und von mindestens 100.000 Unterschriften in je-
dem Gebiet gesammelt werden müssen, stattfin-
den. Steuer-, Haushalt- und Amnestiefragen dürfen 
nicht Gegenstand eines Referendums sein (Art. 
74). 

34
 Die Bestimmungen zum imperativen Mandat 

wurden mit dem am 9. Februar 2007 in Kraft ge-
tretenen Gesetz „Über Änderungen einiger Gesetze 
der Ukraine betreffs des Status der Abgeordneten 
der Obersten Rada der Autonomen Republik Krim 
und der örtlichen Räte“ Nr. 602-V vom 12.1.2007, 
mit dem das Gesetz „Über den Status der 
Abgeordneten der örtlichen Räte“ geändert wurde, 
um die Bestimmung ergänzt wurde, dass ein über 
eine Parteien- oder Blockliste gewählter Abgeord-
neter sein Mandat verliert, wenn er seine Fraktion 
verlässt.
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